
An das  
Landessozialgericht NRW
- Geschäftsstelle / 6. Senat –

Zweigertstraße 54

45130  E s s e n
Einwurf-Einschreiben

S 60 AS 3648/16 und weitere                                                                                     12.08.2021 
i. V. m. L 6 AS 120/17

Hans-Joachim Streuber ./. Jobcenter Märkischer Kreis

Sehr geehrte Damen und Herren

am 01.06.2021 wohnte ich als Zuschauer der mündlichen Verhandlung des 6. Senats zum Az.: 
L 6 AS 120/17 bei.

Da ich mich selbst vor dem Sozialgericht Dortmund bzgl. selbigen Sachverhalts in 
nachfolgenden Aktenzeichen:

■ S 60 AS 1373/16 – L 21 AS 145/20
■ S 60 AS 3648/16
■ S 60 AS 5489/16

gegen beklagtes Jobcenter verteidige, benötige ich bitte eine Information.

Innerhalb des verhandelten Az.: L 6 AS 120/17 räumte man der Beklagten eine 3-Monats-
Frist zur Nachbesserung ein – meine Frage nun: wann begann diese Frist und an welchem 
Tage wird sie enden – rechnerisch müßte dieses m. E. der 01.09.2021 sein.

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen schon einmal im Voraus -
mit freundlichen Grüßen

Hans-Joachim Streuber

Anlage bestehend aus:
- Schriftsatz des SG Dortmunds – Az.: S 60 AS 3648/16 – in Kopie


